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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.11.1922

Norm

EO §80

Rechtssatz

Der Mangel des Nachweises der Ladung zu eigenen Handen steht der Exekutionsbewilligung nicht entgegen, wenn

dargetan ist, daß der Verpflichtete sich an dem Verfahren vor der auswärtigen Behörde beteiligt hat.
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